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ist verhältnismästig billig, weil bcftweise. dient wirklich der allseitigen
nnterrichtlichen Behandlung deutscher Lesestücke nnd ist namentlich dem

jnngen Lehrer sehr zu empfehlen.
Verlag von F. Tempsky, Wien. ri »ei.

Auin Attpiteì lìer àlìrerliesoltlungen.
van Sielner II. m II.

Alle Achtung vor den „Pädagogischen Blättern", die so mannhaft
die geistigen nnd materiellen Interessen des Lehrerstandes verfechten. I»
Nachfolgendem erlauben wir uns, den verehrten Lesern der „Grünen"
eine Verordnung des aarganischen Schulratcs bezüglich Lehrerbesoldnng

am Anfange dieses Jahrhunderts mitzuteilen.
Durch die Mediation wurden im Jahre 1803 der ehemalige ber-

irische Aargan, das Freiamt, die Grafschaft Baden und das Frickthal

zum nunmehrigen Kanton Aargau zusammengeschmolzen. Wir Aarganer
feiern also im Fahre 1903 das hundertjährige Jubiläum unseres Kantons,
und da im lb. Vaterlande kein Jahr mehr vorübergeht ohne ein Dutzend

Jubiläum, Festspiele zc., so wollen wir unsere leitenden Kreise jetzt schon

darauf aufmerksam machen, diesen Anlast ja nicht unbeachtet vorüber-
gehen zu lassen. Doch zur Sache. Die bezügliche Verordnung vom Jahre
1804 lautet also:

Besoldung der Schullehrer.

Wir Präsident und Schulräie des Kantons Aargan tun kund hie-

mit: dast wir in der Überzeugung, wie äusterst gering und ihrer müh-
samcn und wichtigen Arbeit keineswegs angemessen die Besoldung vieler

Landschullehrcr sei, dast es eine der ersten Pflichten einer Gemeinde sein

solle, diejenigen, welche an der Jugend arbeiten, gehörig zu belohnen

und zu entschädigen, und dast eine solche billige und gerechte Besoldung
eines der kräftigsten Mittel sein werde, die Schullehrer in ihrer Tätig-
keit und Berusstreue zu crmuntern und zu erhalten, folgendes beschlossen

und verordnet.
1. Diejenigen Gemeinden, deren Schule» unter fünfzig Kinder enthalten,

sollen von nun an dem Lehrer für Sommer- und Winterschulen
eine jährliche sire Besoldung von wenigstens fünfu n dsicbenzig
Franken, und wo die Schulen über fünfzig Kinder enthalten, von

wenigstens hundert Franken entrichten

Von dieser ausgemessencn Besoldung sollen dem Schullehrer aus den

15. April zwei Dritteil und der übrige Dritteil auf Martini eines

jeden Jahres durch den Ammann der Gemeinde entrichtet werden,
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so daß von nun an der Schullehrer mit Einziehung der Schulgelder
auf keine Weise mehr belästigt werden soll.

'!. Die Art und Weise, wie eine Gemeinde diese jährliche Besoldung
erheben will, ist derselben überlassen, so jedoch, daß sie die Geueh-

mignng des Schuliuspcktors und unsere endliche Bestättignng hier-
über einzuholen hat.

4. Die Schnlwohnuug, wo eine solche ist. und das zur Heizung des

Schulzimmers erforderliche Holz sollen nicht zu der oben bestimmten

Besoldung des Lehrers angerechnet werden.

5. Wenn eine Gemeinde ihre Armut und gänzliches Unvermögen zur
Bestreitung dieser Besoldung ihrer Lehrer beweisen zu können glaubt,
so mag sie deöhalbcn ihre Vorstellungen durch den Schulinspektor
an uns gelangen lassen.

«>. Die Herren Schulinst cktoren werden darüber wache», daß alle Gc-
meinden ihres Bezirkes diese Verordnung genau befolgen und ihnen
spätestens lis de» I. Ehristmonat dieses Jahres die schriftliche

Erklärung einhändigen, wie sie von nun an diese Lehrerbesoldung
bestreitcn werden.

7. In den Gemeinden, wo die Besoldung des Lehrers schon die von
uns festgesetzte Summe beträgt oder übersteigt, soll dieselbe nnver-
ändert bleiben und wie bis dahin vierteljährlich, wo dies aber nicht
üblich war, nach Art. 2 an den Lehrer entrichtet werden.

Gegeben in Aaran, den 27. August 1804.
Der Präsident und Regierungsrat:

Hnnerwadel.

Aür den Schulrat;
Rah», Mitglied und Aktuar.

Wir Präsident und Rat des Kantons Aargau verordnen:
Daß abstehende von unserm verordneten Schulrat vorgelegte, von

uns genehmigte Verordnung durch den Druck bekannt gemacht, von den

Kanzeln verlesen, in das Kantonsblatt eingerückt und in Vollziehung
gesetzt werden solle.

Gegeben in Aaran, den ll. Herbstmouat 1804.

Der Präsident des Kleinen Rats!
Todter.

Im Namen des Kleinen Rats:
der Staatsschreiber

Kasthoser.
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